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RS OGH 1981/8/11 9Os86/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.08.1981

Norm

StEG §2 Abs1 litc

StEG §6

Rechtssatz

Über den Anspruch des Verurteilten nach § 2 Abs 1 lit c StEG auf Ersatz (allfälliger) vermögensrechtlicher Nachteile

durch die Verurteilung ist - dem Grunde nach - immer, somit auch dann Beschluß zu fassen, wenn solche Nachteile aus

der Aktenlage nicht entnommen werden können, zumal erst von der Rechtskraft des Beschlusses die Verjährungsfrist

nach § 5 Abs 1 StEG zu laufen beginnt.
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